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spätestens 15. April 1968 einzureichen, damit die Auflage mit einiger Sicherheit
festgesetzt werden kann. Preis etwa Fr. 6.-. Selbstverständlich wird ein genügender
Vorrat für freie Bestellungen vorhanden sein. Bestellungen nimmt das Konferenzsekretariat,

Herr FürsprecherAlfred Kropfli, Predigergasse 5,3000 Bern 7, entgegen.

«Aktion AHV-Reform»

(Mitg.) Die parlamentarischen Beratungen der 7. AHV-Revision stehen unmittelbar
bevor. Der Bundesrat schlägt eine lineare Erhöhung aller Renten um rund

25 Prozent vor. Nationalrat Dr. A.C.Brunner (Zug) hat dagegen ernsthafte Bedenken

in die öffentliche Diskussion gebracht, weil die Höchstrenten gegenüber den
Kleinstrenten nach diesem Vorschlag in Franken um mehr als den doppelten
Betrag erhöht würden, obschon die Höchstrentner von der AHV schon heute
begünstigt werden. Deshalb wird dem Antrag des Bundesrates der Vorschlag gegenübergestellt,

bei der 7. AHV-Revision nur jene Renten zu erhöhen, die kleiner sind als
die Höchstrenten.

Mit dem Ziel, noch vor Beginn der eigentlichen parlamentarischen Beratungen
eine gründliche Prüfung dieses Gegenvorschlages zu erreichen/was unter anderem
auch vom «Zürcher Kirchenboten» gefordert wird, hat sich in Zürich auf Initiative

von Nationalrat Brunner eine «Aktion AHV-Reform» gebildet, der folgende
Persönlichkeiten ihre Unterstützung leihen: Prof. Dr. med. Konrad Akert; Ulrich
Kägi, Redaktor; Dr. rer.pol. Hans RudolfRahn; Prof. theol. ArthurRieh; JosefZumstein,
Direktionspräsident, alle in Zürich. Es ist beabsichtigt, noch ein erweitertes, ebenfalls

parteipolitisch und konfessionell neutrales Patronatskomitee zu bilden.

Die «Aktion AHV-Reform» gründet ihre Vorschläge auf ein Gutachten des

Bundesamtes für Sozialversicherung. Darin wird einerseits die heute bestehende
frankenmäßige Benachteiligung der Kleinstrentner ausdrücklich bestätigt und anderseits

festgestellt, daß die Mindestrenten ab 1.Januar 1969 auf 3000 Franken für
Einzelrentner und 4800 Franken für Ehepaare festgesetzt werden könnten, ohne
daß sich daraus gegenüber den Vorschlägen des Bundesrates erhöhte Kosten
ergäben.

Heute beruhen fast 93 Prozent der von der AHV ausbezahlten Renten auf dem
Umlageverfahren, also nicht auf den eigenen Beiträgen der heutigen Rentner. Bei
der 7. AHV-Revision geht es um die Grundsatzfrage, wie diese Umlagemittel der
AHV von mehr als 2500 Millionen (ab 1969) sozial gerecht verteilt werden sollen.
Der Bundesrat will - wie bisher - den Höchstrentnern in Franken «größere Teile»
geben als den Kleinstrentnern. Die «Aktion AHV-Reform» tritt demgegenüber
für eine Verteilung nach «gleichen Teilen» ein, um die bestehende Benachteiligung

der Kleinstrentner endlich zu beseitigen und den eigentlichen Charakter der
AHV als Basis- und Sozialversicherung zu stärken.
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